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Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Behandlung, Aufbewahrung und Verwertung 
sichergestellter, beschlagnahmter oder eingezogener 

Waffen und anderer verbotener Gegenstände 
nach dem Waffenrecht 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums 
der Justiz und für Europaangelegenheiten 

und des Ministeriums des Innern 
Vom 15. April 2003 

(4300-III.5) 

Abschnitt 1 
Geltungsbereich 

Allgemeines 

Dieser Runderlass regelt die Behandlung, Aufbewahrung und Ver
wertung sichergestellter, beschlagnahmter oder eingezogener 
Waffen und anderer verbotener Gegenstände nach dem Waffen
recht. 

1.1 Anderweitig in den Besitz einer Behörde gelangte Waf
fen und andere unter das Waffenrecht fallende Gegen
stände 

Für anderweitig in den Besitz einer Behörde gelangte Gegen
stände (z. B. durch Verzicht eines Verfügungsberechtigten) gel
ten die Vorschriften dieses Erlasses entsprechend. 

1.2 Fundgegenstände 

Für gefundene Gegenstände im Sinne dieses Erlasses gelten die 
Vorschriften des Runderlasses des Ministeriums des Innern über 
die Behandlung von Fundsachen und Fundtieren vom 21. De
zember 1993 (Az.: I/8-10-06/93/46-3522-9) und die Vorschrif
ten dieses Erlasses entsprechend. 

Abschnitt 2 
Begriffsbestimmung 

Waffen und andere unter das Waffenrecht fallende Gegenstän
de im Sinne dieses Erlasses sind 

a)	 Schusswaffen (Waffen, bei denen Geschosse durch Gas-, Was
ser- oder Luftdruck durch einen Lauf getrieben werden), 

b)	 tragbare Geräte, die den Schusswaffen gleichgestellt sind 
(Geräte, die zum Abschießen von Munition bestimmt sind), 

c)	 Munition (fertige Munition für Schusswaffen sowie Schieß
pulver jeder Art), 

d)	 fertige oder vorgearbeitete wesentliche Teile von Schuss
waffen und Munition, 

e) Hieb- und Stoßwaffen (Waffen, die ihrer Natur nach dazu 

bestimmt sind, durch Hieb, Stoß oder Stich Verletzungen 
beizubringen), 

f)	 verbotene Gegenstände im Sinne des geltenden Waffen
rechts, 

g)	 Dekorationswaffen für Zier- und Sammlerzwecke im Sinne 
des geltenden Waffenrechts. 

Abschnitt 3 
Behördlich eingezogene und sichergestellte Waffen und 

andere unter das Waffenrecht fallende Gegenstände 

1 Sicherstellung/Einziehung durch die Polizei 

Soweit Waffen und andere verbotene Gegenstände nach dem 
Waffenrecht behördlich sichergestellt, beschlagnahmt oder auf
grund eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes eingezogen wur
den, sind diese nach entsprechender Behandlung und Aufbe
wahrung gemäß den Nummern 2.2 und 2.3 dieses Erlasses dem 
Zentraldienst der Polizei (ZDPol) zur Verwertung zu übergeben. 
Die Entscheidung über die Verwertung obliegt der sachbearbei
tenden Dienststelle. Die Verwertung ist nur unter Berücksichti
gung der geltenden gesetzlichen Voraussetzungen zulässig. 

2 Behandlung 

2.1 Registrierung 

Die Sicherstellung und Einziehung von Waffen und anderer un
ter das Waffenrecht fallende Gegenstände sind zu protokollie
ren. Eingang und Verbleib der Gegenstände sind zu registrieren. 

2.2 Kennzeichnung 

Jeder sichergestellte oder eingezogene Gegenstand ist mit einem 
Anhänger oder Aufkleber mit den folgenden Angaben zu ver
sehen: 

a)	 Bezeichnung des Gegenstandes einschließlich des Herstel
lers und der Herstellungsnummer, 

b)	 Name und Anschrift des bisherigen Eigentümers oder Emp
fangsberechtigten, 

c)	 Sicherstellungsnummer bzw. Bezeichnung der Einzie
hungsentscheidung, 

d) Ort und Datum der Inverwahrnahme, 

e) Tagebuchnummer des Vorgangs, 

f)	 Bezeichnung der sachbearbeitenden Dienststelle. 

2.3 Weitergabe 

Die Aushändigung eines Gegenstandes an andere Behörden oder 
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Dienststellen ist nur gegen eine Empfangsbescheinigung zuläs
sig. 

2.4	 Beförderung 

Werden Waffen oder andere unter das Waffenrecht fallende 
Gegenstände transportiert, sind sie gemäß Nummer 2.2 zu kenn
zeichnen. Schusswaffen sind in ungeladenem Zustand zu be
fördern. Dabei sind Schusswaffen und Munition getrennt von
einander zu verpacken. 

3	 Aufbewahrung 

Sichergestellte und eingezogene Waffen und andere unter das 
Waffenrecht fallende Gegenstände sind entladen und gesichert 
in den Verwahrstellen der Polizeibehörden besonders gesichert 
aufzubewahren. 

4	 Verwertung 

Die Verwertung von Waffen und anderen unter das Waffenrecht 
fallenden Gegenständen umfasst die Veräußerung, die Überga
be an andere Behörden und die Vernichtung. 

4.1	 Veräußerung 

Waffen oder Waffenteile gemäß Abschnitt 2 dieses Erlasses so
wie Waffen und Waffenteile, die nicht unter das Kriegswaffen
kontrollgesetz fallen, sind, wenn gesetzliche Vorschriften dem 
nicht entgegenstehen, nur an Inhaber einer Erlaubnis nach dem 
geltenden Waffenrecht oder an sonstige zum Erwerb berechtig
te Personen zu veräußern, nachdem der Verkaufswert durch den 
ZDPol ermittelt worden ist. Der bei der Veräußerung erzielte Er
lös ist nach den jeweils geltenden haushaltsrechtlichen Vor
schriften vom ZDPol zu vereinnahmen. Der Erlös aus der Ver
äußerung steht dem bisher Berechtigten zu. Er ist nach Abzug 
der Verwaltungskosten bargeldlos unter Mitteilung der Be
tragsrechnung an den bisher Berechtigten zu überweisen. Zu 
den Verwaltungskosten gehören auch die beim ZDPol mit der 
Verwertung entstandenen Auslagen (§ 10 VwKostG in Verbin
dung mit § 11 BbgKostO). 

Übersteigen die Verwaltungskosten den zu erzielenden Erlös, 
benachrichtigt die zuständige Polizeibehörde, nach Mitteilung 
durch den ZDPol, den bisher Berechtigten und gibt ihm Gele
genheit zur Verzichtserklärung. Sollte der Berechtigte eine Ver
zichtserklärung nicht abgeben, zieht die zuständige Polizeibe
hörde die nicht gedeckten Verwaltungskosten von dem bisher Be
rechtigten ein. Liegt für die zu veräußernden Gegenstände eine 
Verzichtserklärung vor oder ist trotz zweimaliger Bemühung 
ein Erlös nicht zu erzielen, sind sie gemäß Nummer 4.2 zu ver
werten oder gemäß Nummer 4.3 zu vernichten. 

4.2	 Übergabe an andere Behörden 

Die eingezogenen und sichergestellten Gegenstände können, 
wenn eine Veräußerung gemäß Nummer 4.1 nicht in Betracht 
kommt oder erfolglos war, anstelle einer Vernichtung zur Er
gänzung der kriminaltechnischen Sammlungen oder für Zwe
cke des Schusswaffenerkennungsdienstes beim Landeskrimi
nalamt Brandenburg verwendet werden. Sofern eingezogene 
und sichergestellte Gegenstände beim Landeskriminalamt Bran
denburg keine Verwendung finden, kann eine Abgabe an die kri

minaltechnischen Sammlungen des Bundeskriminalamtes, an
derer Landeskriminalämter, der Bundeswehr, des Bundes
grenzschutzes oder der Zollverwaltung erfolgen, soweit ein ent
sprechendes Ersuchen vorliegt und ein solcher Gegenstand dort 
noch nicht vorhanden ist. Funktionsfähige Schusswaffen, die in 
Art und Kaliber den Dienstwaffen der Polizei entsprechen, kön
nen in den diensttechnischen Waffenbestand übernommen wer
den. Die Entscheidung hierüber trifft das Ministerium des In
nern. 

Funktionsfähige Schusswaffen, die unter das Kriegswaffenkon
trollgesetz fallen, sind dem Zentralgerätelager für den Bundes
grenzschutz anzubieten und unentgeltlich zu überlassen, soweit 
kein anderer Bedarf beim Landeskriminalamt besteht. Waffen und 
Waffenteile entsprechend Abschnitt 2 Buchstabe g dieses Erlasses 
können bei begründetem Bedarf anderen Polizeibehörden und 
-einrichtungen übergeben werden. 

4.3	 Vernichtung 

Sofern andere Verwertungsmöglichkeiten nicht in Betracht kom
men oder erfolglos blieben, sind diese Gegenstände durch den 
ZDPol zu vernichten. Dies gilt insbesondere für Waffen, Muni
tion und andere Gegenstände, die nach dem geltenden Waffen
recht verboten oder die nicht handhabungssicher oder nicht funk
tionsfähig sind. 

Abschnitt 4 
Vorschriften für das Ermittlungs- 

und das Strafverfahren 

1	 Zuständige Stelle im Sinne des § 70 Abs. 1 Strafvoll
streckungsordnung (StrVollstrO) 

Die Waffen und andere unter das Waffenrecht fallende Gegen
stände im Sinne dieses Erlasses sind dem ZDPol zuzuführen. 
§ 70 Abs. 4 StVollstrO bleibt unberührt. 

2 	Aufbewahrung 

Bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung oder ab
schließenden Entscheidung des Verfahrens werden Waffen und 
andere unter das Waffenrecht fallende Gegenstände im Sinne die
ses Erlasses bei der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft 
– soweit erforderlich, bei dem für die Hauptverhandlung zu
ständigen Gericht – aufbewahrt. Für die Aufbewahrung gelten 
die Bestimmungen der Anweisung für die Behandlung der in amt
lichen Gewahrsam gelangten Gegenstände (Gewahrsamssachen
anweisung vom 2. September 1992, JMBl. 1992, S. 128 ff.). Ei
ne Aufbewahrung beim ZDPol kann vereinbart werden, wenn die 
Staatsanwaltschaft im Einzelfall über keine sicheren Aufbe
wahrungsmöglichkeiten verfügt. 

3 	Übernahme 

Rechtskräftig eingezogene oder anderweitig in den Besitz ei
ner Behörde gelangte Waffen und andere unter das Waffenrecht 
fallende Gegenstände im Sinne dieses Erlasses werden nach 
Bedarfsanmeldung vom ZDPol bei der Staatsanwaltschaft ab
geholt und einer Verwertung nach Maßgabe dieses Erlasses zu
geführt. 



52 JMBl. 

Abschnitt 5 
Kosten 

Beschlagnahmte und sichergestellte Gegenstände sind spätestens 
mit der Abgabe des Ermittlungsvorganges an die Staatsanwalt
schaft oder sonstige Verfolgungsbehörden zu übergeben, sofern 
nicht im Einzelfall eine Vereinbarung über die Fortführung der 
Verwahrung durch die Polizei getroffen wird. Erfolgt eine wei
tere Verwahrung durch die Polizei, werden die hierdurch ent
stehenden Kosten einschließlich der Kosten des Tages, an dem 
die Entscheidung der Justizbehörde über die Freigabe dem Be
rechtigten zugeht, von der Polizei vorläufig getragen. Diese Kos
ten sind als Verfahrenskosten zum Strafverfahren mitzuteilen. Die 
Polizei fordert in der Regel die ihr entstandenen Auslagen nicht 
zur Erstattung an. Kosten, die dem ZDPol durch die externe In
anspruchnahme von Leistungen entstanden sind, werden vom Mi
nisterium der Justiz und für Europaangelegenheiten erstattet. 

Abschnitt 6 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Der Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Der 
Erlass tritt fünf Jahre nach seinem In-Kraft-Treten außer Kraft. 
Die Möglichkeit der Verlängerung der Gültigkeit bleibt hiervon 
unbenommen. 

Potsdam, den 15. April 2003 

Die Ministerin der Justiz 
und für Europaangelegenheiten 

Barbara Richstein 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 
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